
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Gabi Schmidt FREIE WÄHLER
vom 19.05.2016

Barrierefreies westliches Mittelfranken

Ich frage die Staatsregierung:
 
1. An welchen öffentlich zugänglichen staatlichen Lie-

genschaften in den Landkreisen Neustadt/Aisch-Bad 
Windsheim, Erlangen-Höchstadt und Fürth-Land sowie 
den Städten Fürth und Nürnberg wurden Defizite bei der 
barrierefreien Zugänglichkeit und/oder der Verfügbarkeit 
barrierefreier Sanitärräume festgestellt?

 
2. Welche dieser Mängel wurden bereits behoben und wie 

viel Geld wurde dafür ausgegeben?
 
3. Für wann ist die Beseitigung der weiterhin bestehenden 

Mängel geplant und wie hoch sind die Kosten dafür?
 
4. Wird die Staatsregierung ihr Versprechen wahr machen 

und Mittelfranken bis 2023 barrierefrei gestalten?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 11.07.2016

Zu 1.:
Bei der Bestandsanalyse im Jahr 2014 wurden von den 
Ressorts bei 83 öffentlich zugänglichen staatseigenen 
Gebäuden in den betreffenden Landkreisen und Städten 
Defizite bei der barrierefreien Zugänglichkeit und/oder der 
Verfügbarkeit barrierefreier Sanitärräume festgestellt. Die 
Gebäude sind in der beiliegenden Tabelle 1 aufgeführt.

Zu 2.:
Die Initiierung von Maßnahmen zur Beseitigung von vor-
handenen Barrieren ist Aufgabe des für die staatliche Lie-
genschaft zuständigen Ressortministeriums bzw. dessen 
nachgeordneten Stellen. Die ressortweisen Angaben zu den 
abgeschlossenen Maßnahmen und den hierfür aufgewen-
deten Haushaltsmitteln sind in der als Anlage beigefügten 
Tabelle 2 aufgeschlüsselt dargestellt.

Zu 3.:
Den Ressortministerien bzw. deren nachgeordneten Stellen 
obliegt es, innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel Prioritäten zu setzen 
und die Umsetzung von Maßnahmen zur Beseitigung von 
vorhandenen Barrieren zu veranlassen. Die ressortweisen 
Angaben zum Stand der Planungen in Bezug auf die zeit-
liche Abwicklung und die eingeplanten Kosten für die Besei-
tigung der noch bestehenden Defizite sind nach Gebäuden 
aufgeschlüsselt der beigefügten Tabelle 1 zu entnehmen.

Zu 4.:
Die Staatsregierung setzt sich mit Nachdruck dafür ein, den 
öffentlichen Raum und den ÖPNV in Mittelfranken barriere-
frei zu gestalten. Dies setzt das Mitwirken von Kommunen, 
Trägern des öffentlichen Verkehrs und in gewissem Umfang 
auch Privater voraus.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de–Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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